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Beschlussvorlage

Amt Klützer Winkel

Beschlussvorlage

Federführend:
FB II Bau- und Ordnungswesen

Vorlage-Nr:
Status:
AZ:
Datum:
Verfasser:

GV Hokir/05/11/5960
öffentlich

11.07.2011
Mertins, Carola

Satzung über den Bebauungsplan Nr. 17 Gramkow-Ost der 
Gemeinde Hohenkirchen (entwickelt aus dem ehemaligen 
Bebauungsplan Nr. 4 a der ehemaligen Gemeinde Gramkow)

Hier: Beschluss zur Auswertung der Stellungnahmen zum 
Vorentwurf und Entwurfs- und Auslegungsbeschluss
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
Gemeindevertretung Hohenkirchen

Sachverhalt:
Die Gemeinde Hohenkirchen hat die Stellungnahmen zum Beteiligungsverfahren erhalten. 
Die Stellungnahmen werden ausgewertet. Im Ergebnis der Auswertung der Stellungnahmen 
ergeben sich:

- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

Auf der Grundlage des Abwägungsbeschlusses zum Vorentwurf ist der Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss zu fassen und die Unterlagen sind öffentlich auszulegen.

 Beschlussvorschlag:
1. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen fasst den 

Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf. Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden 
nicht abgegeben. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden behandelt mit folgendem Ergebnis. Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

2. Auf der Grundlage der Behandlung der Stellungnahmen wird der Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss gefasst.

3. Die Unterlagen sind für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu 
verwenden. Die Planzeichnung, der Text Teil B, die Begründung inklusive 
Umweltbericht sind für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Der 
Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben.

4. Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist gemäß  
§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.

5. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass 
nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB 
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unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde Hohenkirchen deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

6. Mit der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird mitgeteilt, dass bei 
Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 der  
Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

 Finanzielle Auswirkungen:

 Anlagen:
Stellungnahmen
 

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung

Beschlüsse:
20.07.2011 Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen
BA Hokir/05/173/2011
Herr Mahnel vom gleichnamigen Planungsbüro erläuterte die eingegangenen 
Stellungnahmen. Folgende Punkte wurden besprochen:
Das Verfahren ist nach § 13 a BauGB durchzuführen.
Die Geschoßflächenzahl ist festzulegen.
Der von der Forstbehörde geforderte Waldabstand ist in dem Plan darzustellen.
Es ist zu überprüfen, ob der Radweg Kreuzung Gramkow bis in die Ortslage im Plan 
dargestellt werden kann.
Es ist ein Artenschutzgutachten für die vorhandenen Stallgebäude anzufertigen.
Die Sichtschutzheckenanpflanzung wird weiter ins Plangebiet verlegt.
Die Sichtschutzhecke an der Go-Card-Bahn bleibt erhalten.
Blendschutz ist auszuschließen, schließt sich aber von sich aus, da die Neigung der 
geplanten Photovoltaik-Anlagen eine Blendung ausschließen.
Bei Bedarf ist der Flächennutzungsplan anzupassen.

Beschlussvorschlag:
Der Bauausschuss der Gemeinde Hohenkirchen empfiehlt der Gemeindevertretung:

7. Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hohenkirchen fasst den 
Abwägungsbeschluss zum Vorentwurf. Stellungnahmen der Öffentlichkeit wurden 
nicht abgegeben. Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange werden behandelt mit folgendem Ergebnis. Es ergeben sich:
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende,
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.

8. Auf der Grundlage der Behandlung der Stellungnahmen wird der Entwurfs- und 
Auslegungsbeschluss gefasst.

9. Die Unterlagen sind für die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 BauGB zu 
verwenden. Die Planzeichnung, der Text Teil B, die Begründung inklusive 
Umweltbericht sind für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Der 
Öffentlichkeit ist Gelegenheit zur Abgabe einer Stellungnahme zu geben.

10. Die Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange ist gemäß  
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§ 4 Abs. 2 BauGB durchzuführen.
11. In der Bekanntmachung der Öffentlichkeitsbeteiligung ist darauf hinzuweisen, dass 

nicht innerhalb der öffentlichen Auslegungsfrist abgegebene Stellungnahmen bei der 
Beschlussfassung über den Bebauungsplan nach § 4a Abs. 6 BauGB 
unberücksichtigt bleiben können, wenn die Gemeinde Hohenkirchen deren Inhalt 
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit 
des Bebauungsplanes nicht von Bedeutung ist.

12. Mit der Bekanntmachung zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird mitgeteilt, dass bei 
Aufstellung eines Bebauungsplanes ein Antrag nach § 47 der  
Verwaltungsgerichtsordnung  unzulässig ist, soweit mit ihm Einwendungen geltend 
gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder 
verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können.

Abstimmungsergebnis:
Zustimmung: . einstimmig
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